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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1978

Norm

FinStrG §18

FinStrG §243

StPO §444 Abs1

StPO §445 Abs2

Rechtssatz

Das selbständige Einziehungserkenntnis kann außer vom Ankläger auch vom Betro enen (und den nach § 282 StPO

ihm nahestehenden Personen) angefochten werden, nicht aber von einem Beschuldigten gegen den das Verfahren

(gemäß § 412 StPO) eingestellt wurde und der nicht Betroffener ist.

Entscheidungstexte

10 Os 6/78

Entscheidungstext OGH 15.02.1978 10 Os 6/78

11 Os 134/78

Entscheidungstext OGH 09.01.1979 11 Os 134/78

Ähnlich; Beisatz: Hier: Freigesprochener Angeklagter, der nicht Betroffener ist. (T1)

12 Os 16/81

Entscheidungstext OGH 21.05.1981 12 Os 16/81

Vgl auch

13 Os 159/81

Entscheidungstext OGH 16.12.1982 13 Os 159/81

nur: Das selbständige Einziehungserkenntnis kann außer vom Ankläger auch vom Betroffenen (und den nach §

282 StPO ihm nahestehenden Personen) angefochten werden. (T2)
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